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RESOLUTION 68/141 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/450, Ziff. 16)101. 

68/141. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen über die 
Tätigkeit seines Amtes102 und feststellend, dass dieser die erste zehnjährliche strategische Prüfung gemäß 
Resolution 58/153 der Generalversammlung vom 22. Dezember 2003 enthält, sowie des Berichts des Exe-
kutivausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen über seine 
vierundsechzigste Tagung103 und der darin enthaltenen Beschlüsse, 

 unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen durch die Generalversammlung jährlich verabschiedeten Resolutionen über seine 
Tätigkeit, 

 mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungskompetenz, die der Hohe Kommissar unter 
Beweis gestellt hat, 

 mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbereitschaft, die die Mitarbeiter und Durchfüh-
rungspartner des Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben beweisen, 

 unter Betonung ihrer nachdrücklichen Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das humanitäre 
Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie das beigeordnete Personal in zunehmendem Maße 
ausgesetzt sind, 

 1. begrüßt die vom Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und seinem 
Exekutivausschuss im Laufe des Jahres geleistete wichtige Arbeit, die darauf gerichtet ist, das internationa-
le Schutzregime zu stärken und den Regierungen bei der Wahrnehmung ihrer Schutzverantwortung behilf-
lich zu sein; 

 2. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen über seine vierundsechzigste Tagung103; 

 3. begrüßt es, dass der Exekutivausschuss die Praxis der Verabschiedung von Schlussfolgerungen 
wiederaufgenommen hat, und nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass er die Schlussfolgerung über 
Zivilregistrierung verabschiedet hat; 

 4. würdigt den Tagungsteil auf hoher Ebene der vierundsechzigsten Plenartagung des Exekutiv-
ausschusses, begrüßt die am 1. Oktober 2013 von den Mitgliedstaaten des Exekutivausschusses angenom-
mene Erklärung und fordert alle Staaten auf, dringend die in der Erklärung dargelegte Hilfe zu leisten, um 
die Aufnahmegemeinden zu entlasten; 

______________ 
101 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, 
Burundi, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, 
Island, Israel, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, 
Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, 
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
102 Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 12 (A/68/12 (Parts I and II)). 
103 Ebd., Supplement No. 12A (A/68/12/Add.1). 
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 5. begrüßt die laufende Umsetzung und ermutigt zur weiteren Umsetzung der Zusagen, die die 
Staaten auf der zwischenstaatlichen Veranstaltung auf Ministerebene gegeben haben, die 2011 zur Bege-
hung des sechzigsten Jahrestags des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge104 und 
des fünfzigsten Jahrestags des Übereinkommens von 1961 zur Verminderung der Staatenlosigkeit105 abge-
halten wurde; 

 6. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und das da-
zugehörige Protokoll von 1967106 weiterhin die Grundlage des internationalen Flüchtlingsschutzsystems 
bilden, erkennt an, wie wichtig ihre volle und wirksame Anwendung durch die Vertragsstaaten und die in 
ihnen verankerten Werte sind, nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass 148 Staaten inzwischen Ver-
tragsparteien einer oder beider Übereinkünfte sind, ermutigt die Staaten, die nicht Vertragsparteien sind, 
den Beitritt zu diesen Übereinkünften zu erwägen, und die Vertragsstaaten, die Vorbehalte angebracht ha-
ben, zu erwägen, diese zurückzunehmen, unterstreicht insbesondere, wie wichtig die uneingeschränkte 
Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung ist, und erkennt an, dass einige Staaten, die nicht Ver-
tragsparteien der internationalen Flüchtlingsübereinkünfte sind, bei der Aufnahme von Flüchtlingen Groß-
zügigkeit gezeigt haben; 

 7. betont erneut, dass die Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen hauptsächlich bei den 
Staaten liegt, deren volle und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwerden und deren politische Ent-
schlossenheit gefordert sind, damit das Amt des Hohen Kommissars seine mandatsmäßigen Aufgaben erfül-
len kann, und betont in diesem Zusammenhang nachdrücklich, wie wichtig die aktive internationale Solida-
rität und die Lastenteilung sind; 

 8. begrüßt es, dass Staaten zugesagt haben, den Übereinkünften zur Staatenlosigkeit, dem Über-
einkommen von 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen107 und dem Übereinkommen von 1961 zur 
Verminderung der Staatenlosigkeit, beizutreten, und dass sie zugesagt haben, Vorbehalte zu diesen Über-
einkünften zurückzunehmen, begrüßt außerdem die Zunahme der Beitritte zu den beiden Übereinkünften in 
letzter Zeit und stellt fest, dass nunmehr 79 Staaten Vertragsparteien des Übereinkommens von 1954 und 
55 Staaten Vertragsparteien des Übereinkommens von 1961 sind, legt den Staaten, die diesen Übereinkünf-
ten noch nicht beigetreten sind, nahe, dies zu erwägen, nimmt Kenntnis von der Arbeit des Hohen Kommis-
sars in Bezug auf die Identifizierung Staatenloser, die Verhütung und Verminderung der Staatenlosigkeit 
und den Schutz Staatenloser und fordert das Amt des Hohen Kommissars nachdrücklich auf, seine Arbeit 
auf diesem Gebiet im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und den 
Schlussfolgerungen des Exekutivausschusses fortzusetzen; 

 9. betont erneut, dass die Verantwortung für die Verhütung und Verminderung der Staatenlosig-
keit hauptsächlich bei den Staaten liegt, in angemessener Zusammenarbeit mit der internationalen Gemein-
schaft; 

 10. betont außerdem erneut, dass die Verantwortung für den Schutz und die Hilfe für Binnenver-
triebene hauptsächlich bei den Staaten liegt, in angemessener Zusammenarbeit mit der internationalen Ge-
meinschaft; 

 11. nimmt Kenntnis von den derzeitigen Tätigkeiten des Amtes des Hohen Kommissars im Zu-
sammenhang mit dem Schutz und der Hilfe für Binnenvertriebene, namentlich im Rahmen interinstitutio-
neller Vereinbarungen in diesem Bereich, betont, dass solche Tätigkeiten mit den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung im Einklang stehen und das Mandat des Amtes in Bezug auf Flüchtlinge und 

______________ 
104 United Nations, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1953 II S. 559; 
LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955; AS 1955 443. 
105 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1977 II S. 597; LGBl. 2009 Nr. 290; 
öBGBl. Nr. 538/1974. 
106 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; 
öBGBl. Nr. 78/1974; AS 1968 1189. 
107 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1976 II S. 473; LGBl. 2009 Nr. 289; öBGBl. III 
Nr. 81/2008; AS 1972 2320. 
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das Institut des Asyls nicht untergraben sollen, und legt dem Hohen Kommissar nahe, seinen Dialog mit 
den Staaten über die diesbezügliche Rolle seines Amtes fortzusetzen; 

 12. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, im Einklang mit seinem Mandat und in Zusammen-
arbeit mit den Staaten auch weiterhin angemessen auf Notsituationen zu reagieren, nimmt Kenntnis von 
den Maßnahmen, die das Amt zur Stärkung seiner Reaktionskapazität in Notsituationen ergriffen hat, und 
ermutigt das Amt, seine Bemühungen um die weitere Stärkung seiner Nothilfekapazität fortzusetzen und so 
bei koordinierten interinstitutionellen Anstrengungen eine berechenbarere, wirksamere und raschere Reak-
tion zu gewährleisten; 

 13. legt dem Amt des Hohen Kommissars außerdem nahe, mit den zuständigen nationalen Behör-
den, den Büros und Organisationen der Vereinten Nationen, den internationalen und zwischenstaatlichen 
Organisationen, den Regionalorganisationen und nichtstaatlichen Organisationen partnerschaftlich und un-
eingeschränkt zusammenzuarbeiten, um zur ständigen Weiterentwicklung der humanitären Reaktionskapa-
zitäten auf allen Ebenen beizutragen, und erinnert an die Rolle des Amtes als federführende Organisation in 
der für den Schutz, die Koordinierung der Lager und das Lagermanagement sowie die Bereitstellung von 
Notunterkünften in komplexen Notsituationen verantwortlichen Schwerpunktgruppe; 

 14. legt dem Amt des Hohen Kommissars ferner nahe, ebenso wie die anderen zuständigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, die sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen und die 
anderen auf humanitärem Gebiet und im Entwicklungsbereich tätigen Akteure bei der Verbesserung der 
Koordinierung, der Wirksamkeit und der Effizienz der humanitären Maßnahmen weiter mit dem Sekretari-
ats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten zusammenzuarbeiten und gegebenenfalls im 
Benehmen mit Staaten zu weiteren Fortschritten in Bezug auf eine gemeinsame humanitäre Bedarfsermitt-
lung beizutragen, wie neben anderen wichtigen Fragen in Resolution 67/87 der Generalversammlung vom 
13. Dezember 2012 über die verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen 
erklärt wurde; 

 15. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, sich in der Initiative „Einheit in der Aktion“ zu 
engagieren und ihre Ziele vollständig umzusetzen; 

 16. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den im Prozess des Struktur- und Managementwandels 
zur Stärkung der Kapazität des Amtes des Hohen Kommissars ergriffenen Maßnahmen und erzielten Effi-
zienzsteigerungen und ermutigt das Amt, sich auf ständige Verbesserungen zu konzentrieren, um ein effizi-
enteres Eingehen auf die Bedürfnisse der Nutznießer, einschließlich der Ermittlung ungedeckten Bedarfs, 
zu ermöglichen und den wirksamen und transparenten Einsatz seiner Ressourcen zu gewährleisten; 

 17. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Bedrohungen der Sicherheit der 
humanitären Helfer und Hilfskonvois zunehmen, und insbesondere darüber, dass humanitäre Helfer ums 
Leben kommen, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, um Menschen in Not beizustehen; 

 18. betont, dass die Staaten sicherstellen müssen, dass diejenigen, die in ihrem Hoheitsgebiet An-
griffe auf humanitäres Personal sowie Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal bege-
hen, nicht ungestraft handeln und dass die Täter entsprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und 
den völkerrechtlichen Verpflichtungen rasch vor Gericht gestellt werden; 

 19. verurteilt mit Nachdruck Angriffe auf Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene und 
Handlungen, die ihre persönliche Sicherheit und ihr Wohl bedrohen, und fordert alle betroffenen Staaten 
und, wo angebracht, die an bewaffneten Konflikten beteiligten Parteien auf, alles Erforderliche zu tun, um 
die Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten; 

 20. missbilligt die Zurückweisung und rechtswidrige Ausweisung von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden und fordert alle betroffenen Staaten auf, die Achtung der einschlägigen Grundsätze des Flücht-
lingsschutzes und der Menschenrechte zu gewährleisten; 

 21. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den zivilen und humanitären Charakter von Flüchtlings-
lagern und -siedlungen zu wahren, unter anderem indem sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Infilt-
ration bewaffneter Elemente zu verhindern, solche bewaffneten Elemente zu identifizieren und von der 
Flüchtlingsbevölkerung zu trennen, die Flüchtlinge an sicheren Orten anzusiedeln und dem Amt des Hohen 
Kommissars und, wenn angezeigt, anderen humanitären Organisationen raschen, ungehinderten und siche-
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ren Zugang zu den Asylsuchenden, Flüchtlingen und anderen unter ihrer Obhut stehenden Personen zu er-
möglichen; 

 22. stellt mit Besorgnis fest, dass Asylsuchende, Flüchtlinge und Staatenlose in manchen Situatio-
nen willkürlich inhaftiert werden, begrüßt es, dass zunehmend Alternativen zur Inhaftierung herangezogen 
werden, und betont, dass die Staaten die Inhaftierung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und Staatenlosen 
auf das notwendige Maß beschränken müssen; 

 23. bekundet ihre Besorgnis angesichts der großen Zahl von Asylsuchenden, die bei dem Versuch, 
Sicherheit zu erreichen, auf See ums Leben gekommen sind, und regt zu internationaler Zusammenarbeit 
zur weiteren Stärkung von Such- und Rettungsmechanismen an; 

 24. betont, dass der internationale Flüchtlingsschutz eine dynamische, handlungsorientierte Aufga-
be ist, die den Kern des Mandats des Amtes des Hohen Kommissars ausmacht und zu der in Zusammenar-
beit mit Staaten und anderen Partnern unter anderem die Förderung und Erleichterung der Zulassung, der 
Aufnahme und der Behandlung von Flüchtlingen im Einklang mit den international vereinbarten Normen 
sowie die Gewährleistung dauerhafter, schutzorientierter Lösungen gehören, unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse gefährdeter Gruppen und mit besonderer Aufmerksamkeit für Gruppen mit spezifi-
schen Bedürfnissen, und stellt in diesem Zusammenhang fest, dass es sich bei der Bereitstellung internatio-
nalen Schutzes um einen personalintensiven Dienst handelt, der insbesondere auf Feldebene eine ausrei-
chende Zahl von Mitarbeitern erfordert, die über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen; 

 25. bekräftigt, wie wichtig die durchgängige Berücksichtigung des Alters, des Geschlechts und der 
Vielfalt bei der Analyse der Schutzbedürfnisse und die Gewährleistung der Mitwirkung von Flüchtlingen 
und gegebenenfalls anderen unter der Obhut des Amtes des Hohen Kommissars stehenden Personen an der 
Planung und Durchführung von Programmen des Amtes und staatlicher Politik sind, bekräftigt außerdem, 
wie wichtig es ist, die Diskriminierung, die Ungleichstellung der Geschlechter und das Problem der sexuel-
len und geschlechtsspezifischen Gewalt mit Vorrang anzugehen, angesichts dessen, wie wichtig es ist, ins-
besondere den Schutzbedürfnissen von Frauen, Kindern und Menschen mit Behinderungen gerecht zu wer-
den, und unterstreicht, wie wichtig die Fortführung der Arbeit in diesen Fragen ist; 

 26. stellt fest, dass das Fehlen einer Zivilregistrierung und damit zusammenhängender Dokumenta-
tion Menschen dem Risiko der Staatenlosigkeit und damit verbundenen Risiken hinsichtlich ihres Schutzes 
aussetzt, erkennt an, dass die Registrierung der Geburt einen offiziellen Nachweis der rechtlichen Identität 
eines Kindes darstellt und entscheidend wichtig für die Verhütung und Verminderung von Staatenlosigkeit 
ist, und begrüßt die Zusagen der Staaten, die Geburtenregistrierung aller Kinder sicherzustellen; 

 27. bekräftigt mit Nachdruck die grundlegende Bedeutung sowie den rein humanitären und unpoli-
tischen Charakter der Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, die darin besteht, Flüchtlingen interna-
tionalen Schutz zu gewähren und nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu suchen, erinnert 
daran, dass zu diesen Lösungen die freiwillige Rückführung und, soweit zweckmäßig und durchführbar, die 
Eingliederung im Asylland und die Neuansiedlung in Drittländern gehören, und bekräftigt gleichzeitig, dass 
die freiwillige Rückführung, erforderlichenfalls unterstützt durch Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe zur 
Förderung einer nachhaltigen Wiedereingliederung, nach wie vor die bevorzugte Lösung ist; 

 28. bekundet ihre Besorgnis über die besonderen Schwierigkeiten, denen sich Millionen von 
Flüchtlingen in Langzeitkrisen gegenübersehen, und betont, dass die internationalen Anstrengungen und die 
internationale Zusammenarbeit verstärkt werden müssen, um praktische und umfassende Ansätze zur 
Überwindung ihrer Not zu finden und dauerhafte Lösungen für sie herbeizuführen, im Einklang mit dem 
Völkerrecht und den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung; 

 29. erkennt an, wie wichtig es ist, dauerhafte Lösungen für Flüchtlingsprobleme herbeizuführen, 
und dass dabei insbesondere die tieferen Ursachen der Flüchtlingsbewegungen angegangen werden müs-
sen; 

 30. erinnert daran, wie wichtig funktionierende Partnerschaften und eine wirksame Koordinierung 
sind, wenn es darum geht, den Bedürfnissen von Flüchtlingen Rechnung zu tragen und dauerhafte Lösun-
gen zur Bewältigung ihrer Lage zu finden, begrüßt die derzeitigen Bemühungen, in Zusammenarbeit mit 
den Aufnahme- und Herkunftsländern von Flüchtlingen, einschließlich der jeweiligen lokalen Gemein-
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schaften, den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, den internationalen und zwischenstaatli-
chen Organisationen, gegebenenfalls den Regionalorganisationen, den nichtstaatlichen Organisationen und 
den Entwicklungsakteuren einen Rahmen für dauerhafte Lösungen zu entwickeln, insbesondere in Lang-
zeitkrisen, wozu auch ein Ansatz für eine rasche und dauerhafte Rückkehr gehört, der Rückführungs-, Wie-
dereingliederungs-, Rehabilitations- und Wiederaufbauaktivitäten umfasst, und legt den Staaten nahe, in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, den internationalen und zwi-
schenstaatlichen Organisationen, den Regionalorganisationen, den nichtstaatlichen Organisationen und den 
Entwicklungsakteuren unter anderem durch die Zuweisung von Mitteln die Anwendung eines solchen 
Rahmens zur Erleichterung eines wirksamen Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung zu unterstützen; 

 31. erkennt an, dass Lösungen für Vertreibungssituationen nur dann von Dauer sein können, wenn 
sie auch nachhaltig sind, und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars daher, sich auf einen lösungsorien-
tierten Ansatz zu konzentrieren, der die Nachhaltigkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung unterstützt; 

 32. fordert die Staaten auf, Möglichkeiten zur Neuansiedlung als dauerhafte Lösung zu schaffen, 
ist sich dessen bewusst, dass die Zahl der Neuansiedlungsorte und die Zahl der Länder mit regulären Pro-
grammen zur Neuansiedlung erhöht werden müssen und die Integration der neu angesiedelten Flüchtlinge 
verbessert werden muss, fordert die Staaten auf, bei ihren Programmen zur Neuansiedlung für eine inklusi-
ve und nichtdiskriminierende Politik Sorge zu tragen, und stellt fest, dass Neuansiedlung ein strategisches 
Werkzeug ist, Flüchtlinge zu schützen und Lösungen für sie zu finden; 

 33. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Aktivitäten der Staaten zur Stärkung der Regional-
initiativen zur Erleichterung kooperativer Flüchtlingspolitiken und -konzepte und legt den Staaten nahe, 
auch weiterhin in umfassender Weise auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, die in ihrer jeweiligen 
Region des internationalen Schutzes bedürfen, so auch indem sie die Aufnahmegemeinden unterstützen, 
welche Menschen, die des internationalen Schutzes bedürfen, in großer Zahl aufnehmen; 

 34. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Staaten und das Amt des Hohen Kommissars die Rolle 
des Amtes in Bezug auf gemischte Migrationsströme erörtern und klären, um den Schutzbedürfnissen im 
Kontext gemischter Migrationsströme besser gerecht zu werden, unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedürfnisse gefährdeter Gruppen, insbesondere von Frauen, Kindern und Menschen mit Behinderungen, 
namentlich durch die Gewährleistung des Zugangs zu Asyl für diejenigen, die des internationalen Schutzes 
bedürfen, und nimmt außerdem Kenntnis von der Bereitschaft des Hohen Kommissars, im Einklang mit 
seinem Mandat die Staaten dabei zu unterstützen, ihrer diesbezüglichen Schutzverantwortung nachzukom-
men; 

 35. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Rückkehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptie-
ren, fordert die Staaten auf, die Rückkehr ihrer nicht des internationalen Schutzes für bedürftig befundenen 
Staatsangehörigen zu erleichtern, und betont, dass die Rückkehr unabhängig von der Rechtsstellung der 
Betroffenen auf sichere und humane Weise und unter voller Achtung ihrer Menschenrechte und Würde er-
folgen muss; 

 36. bekundet ihre Besorgnis über die mit dem Klimawandel und der Umweltzerstörung zusam-
menhängenden Herausforderungen für die Tätigkeit des Amtes des Hohen Kommissars und für die Hilfe, 
die es unter seiner Obhut stehenden gefährdeten Bevölkerungsgruppen überall auf der Welt und insbeson-
dere in den am wenigsten entwickelten Ländern leistet, und fordert das Amt nachdrücklich auf, sich diesen 
Herausforderungen im Rahmen seines Mandats auch künftig zu stellen und s ich dabei mit den nationalen 
Behörden ins Benehmen zu setzen und bei seiner Tätigkeit mit den zuständigen Stellen zusammenzuarbeiten; 

 37. fordert alle Staaten und die zuständigen nichtstaatlichen und sonstigen Organisationen nach-
drücklich auf, gemeinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im Geiste der internationalen Solidari-
tät und der Lastenteilung zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu mobilisieren, einschließlich durch Un-
terstützung in Form von Finanz- und Sachleistungen sowie durch Direkthilfe an Aufnahmeländer, Flücht-
lingspopulationen und die sie aufnehmenden Gemeinden, mit dem Ziel, die Kapazitäten der Flüchtlinge 
aufnehmenden Länder und Gemeinden, insbesondere derjenigen, die eine große Zahl von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden aufgenommen haben und deren Großzügigkeit anerkannt wird, auszubauen und ihre schwe-
re Last zu erleichtern; 
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 38. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, auch weiterhin als Katalysator für die Mobilisie-
rung von Hilfe seitens der internationalen Gemeinschaft zu wirken, um die tieferen Ursachen sowie die 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen der Präsenz großer Flüchtlingspopulationen in Ent-
wicklungsländern, vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern, sowie in Transformationsländern 
anzugehen, und bekundet ihre Anerkennung für diejenigen Geberstaaten, Organisationen und Personen, die 
zur Verbesserung der Lage der Flüchtlinge beitragen, die nach wie vor zu den schwächeren Mitgliedern der 
Gesellschaft gehören;  

 39. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die aktuellen und potenziellen Probleme, die die weltweite 
Finanz- und Wirtschaftskrise für die Tätigkeit des Amtes des Hohen Kommissars aufwirft, und fordert das 
Amt auf, weiterhin Mittel und Wege zu erkunden, seinen Geberkreis auszuweiten, um durch verstärkte Zu-
sammenarbeit mit staatlichen Gebern, nichtstaatlichen Gebern und dem Privatsektor eine bessere Lastentei-
lung zu erreichen; 

 40. erkennt an, dass rechtzeitig ausreichende Mittel für das Amt des Hohen Kommissars zur Ver-
fügung stehen müssen, damit es das ihm aufgrund seiner Satzung108 und der späteren Resolutionen der Ge-
neralversammlung über Flüchtlinge und andere unter seiner Obhut stehende Personen übertragene Mandat 
auch künftig erfüllen kann, erinnert an ihre Resolutionen 58/153 vom 22. Dezember 2003, 58/270 vom 
23. Dezember 2003, 59/170 vom 20. Dezember 2004, 60/129 vom 16. Dezember 2005, 61/137 vom 
19. Dezember 2006, 62/124 vom 18. Dezember 2007, 63/148 vom 18. Dezember 2008, 64/127 vom 
18. Dezember 2009, 65/194 vom 21. Dezember 2010, 66/133 vom 19. Dezember 2011 und 67/149 vom 
20. Dezember 2012, unter anderem betreffend die Anwendung von Ziffer 20 der Satzung des Amtes, und 
fordert die Regierungen und die anderen Geber nachdrücklich auf, umgehend auf die von dem Amt erlasse-
nen jährlichen Appelle und die Zusatzappelle zur Deckung des Mittelbedarfs für seine Programme zu re-
agieren; 

 41. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Ta-
gung über seine Jahrestätigkeit Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 68/142 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/450, Ziff. 16)109. 

68/142. Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von dem Beschluss 2013/251 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 2013 
betreffend die Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Ersuchen betreffend die Erweiterung des Exekutivausschusses, die 
in der Verbalnote der Ständigen Vertretung Afghanistans bei den Vereinten Nationen vom 12. Februar 2013 
an den Generalsekretär110, dem Schreiben des Ständigen Vertreters Belarus’ bei den Vereinten Nationen 
vom 2. April 2013 an den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats111, der Verbalnote der Ständigen Ver-
tretung der Tschechischen Republik bei den Vereinten Nationen vom 16. Mai 2013 an den Generalsekre-
tär112, der Verbalnote der Ständigen Vertretung Perus bei den Vereinten Nationen vom 28. Mai 2013 an den 

______________ 
108 Resolution 428 (V), Anlage. 
109 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Afghanistan, Belarus, Kamerun, 
Lettland, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Russische Föderation, Senegal, Slowakei und Tschechische Republik. 
110 E/2013/10. 
111 E/2013/49. 
112 E/2013/76. 
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